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ARTIKEL 1 

 
ANZEIGE VON GEFAHRENUMSTÄNDEN BEI VERTRAGSABSCHLUSS 

 
Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, 
die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und 
schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung dieser 
Pflichten kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 des 
Versicherungsvertragsgesetzes 1958, (BGBl. 2/1959 in der Fassung BGBl. 6/1997), (Vers 
VG) vom Vertrag zurücktreten und wird diesfalls von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

ARTIKEL 2 
 

GEFAHRERHÖHUNG 
 
(1) Nach Vertragsabschluß darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des 
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass eine Gefahrerhöhung 
ohne sein Wissen oder ohne seinen Willen eingetreten ist, hat er dem Versicherer 
unverzüglich schriftlich Anzeige zu erstatten. 
(2) Tritt nach dem Vertragsabschluß eine Gefahrerhöhung ein, kann der Versicherer 
kündigen. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der 
Versicherer außerdem nach Maßgabe der §§ 23 - 31 Vers VG von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 
(3) Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwendung auf eine in der 
Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages eingetretene 
Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 
 

ARTIKEL 3 
 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 
 
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicher–
heitsvorschriften oder duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit 
einmonatiger Frist kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Verletzung bestanden hat.  
(2) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Schadenfall nach 
der Verletzung eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Versicherungsnehmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn die Ver-
letzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Schadenfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf 
den Umfang der Entschädigung gehabt hat, oder wenn zur Zeit des Schadenfalles trotz 
Ablaufs der Frist die Kündigung nicht erfolgt war. 
(3) Im übrigen gilt § 6 Vers VG. Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine 
Gefahrerhöhung verbunden, finden die Bestimmungen über die Gefahrerhöhung 
Anwendung. 
 

ARTIKEL 4 
 

PRÄMIE, BEGINN UND ENDE DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 
 

(1) Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie einschließlich der Nebengebühren 
gegen Aushändigung der Polizze, Folgeprämien einschließlich Nebengebühren an den in der 
Polizze festgesetzten Zahlungsterminen zu entrichten. 



(2) Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung der Polizze, jedoch nicht vor dem 
darin festgesetzten Zeitpunkt. Wird die erste Prämie erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, 
alsdann aber binnen 14 Tagen bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz zu dem in der 
Polizze festgesetzten Zeitpunkt. 
(3) Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten die §§ 38, 39, 39a bzw. 91 
Vers VG. Die gerichtliche Geltendmachung des Anspruches auf rückständige Folgeprämien 
kann nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der nach §§ 39 bzw. 91 Vers VG gesetzten 
Zahlungsfristen erfolgen. 
(4) Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig 
aufgelöst, so gebührt dem Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene 
Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen. Endet der 
Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen Wegfalls des Interesses, gebührt 
dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt. Tritt der Versicherer nach § 38 (1) Vers VG zurück, weil die 
erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wurde, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 
(5) Hat der Versicherer mit Rücksicht auf die vereinbarte Vertragszeit eine Ermäßigung der 
Prämie gewährt, kann er bei einer vorzeitigen Auflösung des Vertrages die Nachzahlung des 
Betrages fordern, um den die Prämie höher bemessen worden wäre, wenn der Vertrag nur 
für den Zeitraum abgeschlossen worden wäre, während dessen er tatsächlich bestanden 
hat. 
 

ARTIKEL 5 
 

WIRKUNG DES KONKURSES UND DES AUSGLEICHSVERFAHRENS 
 
Der Versicherer kann nach Eröffnung des Konkurses oder des Ausgleichsverfahrens über 
das Vermögen bzw. der Anordnung der Zwangsverwaltung über die Liegenschaft des 
Versicherungsnehmers den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. 
 

ARTIKEL 6 
 

MEHRFACHE VERSICHERUNG; VEREINBARTER SELBSTBEHALT 
  

(1) Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für das versicherte 
Interesse eine Versicherung gegen dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich 
den anderen Versicherer und die Versicherungssumme anzuzeigen. 
(2) Ist vereinbart, dass der Versicherungsnehmer einen Teil des Schadens selbst zu 
tragen hat (vereinbarter Selbstbehalt), darf er für diesen Teil keine andere Versicherung 
nehmen. Andernfalls wird die Entschädigung so ermäßigt, dass der Versicherungsnehmer 
den vereinbarten Teil des Schadens selbst trägt. 
 

ARTIKEL 7 
 

ÜBERVERSICHERUNG; DOPPELVERSICHERUNG 
 

(1) Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Auch wenn die 
Versicherungssumme den Versicherungswert übersteigt (Überversicherung), hat der 
Versicherer nicht mehr als die bedingungsgemäße Ersatzleistung zu erbringen. 
(2) Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, können der 
Versicherungsnehmer und der Versicherer nach § 51 Vers VG eine Herabsetzung der 
Versicherungssumme und der Prämie verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindestprämie 
bleibt unberührt. 
(3) Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 Vers VG. 
 



ARTIKEL 8 
 

BEGRENZUNG DER ENTSCHÄDIGUNG, UNTERVERSICHERUNG 
 
(1) Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Ersatzleistung des Versicherers, 
und zwar ist die Ersatzleistung für die unter jeder einzelnen Post der Polizze versicherten 
Sachen durch die für die betreffende Post angegebene Versicherungssumme begrenzt.  
(2) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert (siehe die 
Bestimmungen über den Versicherungswert in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
der betreffenden Sachversicherungssparte - Unterversicherung), wird der Schaden nur nach 
dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert ersetzt. Ob 
Unterversicherung vorliegt, ist für jede Post der Polizze gesondert festzustellen. 
 

ARTIKEL 9 
 

SACHVERSTÄNDIGENVERFAHREN 
 
(1) Die Vertragspartner können schriftlich vereinbaren, dass Ursache und Höhe des 
Schadens durch Sachverständige festgestellt werden. 
(2) Für das Sachverständigenverfahren gelten, soweit im folgenden nichts Abweichendes 
bestimmt wird, die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über Schiedsgerichte: 
a) Die Vereinbarung über das Sachverständigenverfahren hat mindestens zu enthalten: 

- Art und Umfang der Fragestellungen an die Sachverständigen 
- Namen der Sachverständigen; jeder Vertragspartner benennt seinen 

Sachverständigen und beauftragt ihn, seine Feststellungen zu treffen. 
b)  Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen dritten 

als Obmann. Einigen sie sich nicht, wird der Obmann auf Antrag eines 
Vertragspartners oder beider Vertragspartner durch das für den Schadenort 
zuständige Bezirksgericht ernannt. 

c)  Die Sachverständigen übergeben ihre Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und 
dem Versicherungsnehmer. Weichen die Feststellungen voneinander ab, übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strittig 
gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen und übergibt seine 
Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. 

d) Die Feststellungen, die die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit treffen, 
sind verbindlich und der Berechnung der Entschädigung zugrunde zu legen, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. 

(3) Durch das Sachverständigenverfahren werden die Pflichten des Versicherungs-
nehmers im Schadenfall nicht berührt. 

 
ARTIKEL 10 

 
SCHULDHAFTE HERBEIFÜHRUNG DES SCHADENFALLES; 
OBLIEGENHEITSVERLETZUNG NACH SCHADENEINTRITT 

 
(1) Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die 
Betriebsführung verantwortlichen Personen den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig 
herbeiführt, ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von jeder 
Verpflichtung zur Leistung aus diesem Schadenfall frei. 
Werden von den genannten Personen nach Eintritt des Schadenfalls zu erfüllende 
Obliegenheiten grobfahrlässig oder vorsätzlich verletzt, tritt Leistungsfreiheit nach Maßgabe 
des § 6 Abs. 3 Vers VG ein. 
(2) Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung 
verantwortlichen Personen wegen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der 
Feststellung der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung begangenen 



Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die 
Leistungsfreiheit als festgestellt. 
 

ARTIKEL 11 
 

ZAHLUNG DER ENTSCHÄDIGUNG 
 

(1) Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig, jedoch kann 
einen Monat nach Anzeige des Schadens als Teilzahlung der Betrag verlangt werden, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt 
oder nicht gezahlt werden kann. 
(2) Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben, 

a) wenn Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers zum 
Zahlungsempfang bestehen, bis zur Beibringung des erforderlichen Nachweises;  

b) wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des 
Schadens gegen den Versicherungsnehmer eingeleitet wurde, bis zur Erledigung 
dieser Untersuchung. 

(3) Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
gegenüber den erhobenen Anspruch zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung 
derzeit zugrunde gelegten Tatsache und der diesbezüglichen gesetzlichen oder vertraglichen 
Bestimmungen sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge 
schriftlich abgelehnt hat, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
(4)  Im übrigen gelten die §§ 11 und 12 Vers VG. 
 

ARTIKEL 12 
 

RECHTSVERHÄLTNIS NACH DEM SCHADENFALL 
 
(1) Sofern in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachver–
sicherungssparte oder einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung keine abweichende 
Regelung getroffen ist, können nach dem Eintritt des Schadenfalls sowohl der Versicherer 
als auch der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen. 
(2) Die Kündigung ist jederzeit, jedoch nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem 
Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig. 
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der 
Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen. 
(3) Hat der Versicherungsnehmer einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben, ist der 
Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag nach Ablehnung des Entschädigungs-
anspruches mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 
 

ARTIKEL 13 
 

FORM DER ERKLÄRUNGEN 
 
Sämtliche Anzeigen und Erklärungen einschließlich Rücktritts- und Kündigungserklärungen 
des Versicherungsnehmers müssen schriftlich erfolgen. Hinsichtlich der Schadenanzeigen 
siehe die Bestimmungen über die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversicherungssparte.  
 
 
 
 



ARTIKEL 14 
 

STILLSCHWEIGENDE VERLÄNGERUNG DES VERSICHERUNGSVERTRAGES 
 
(1) Der Vertrag gilt zunächst für die in der Polizze festgesetzte Dauer. Beträgt diese 
mindestens ein Jahr, gilt das Versicherungsverhältnis jedes Mal um ein Jahr verlängert, 
wenn es nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragszeit von einem der 
Vertragsteile schriftlich gekündigt worden ist. 
(2) Ist der Versicherungsnehmer Verbraucher im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes, 
gilt die Regelung hinsichtlich der stillschweigenden Vertragsverlängerung nur nach Maßgabe 
der Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.  
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ARTIKEL 1 
VERSICHERTE GEFAHREN UND SCHÄDEN 

 
1. Versicherte Gefahren 
1.1. Brand; Brand ist ein Feuer, das sich mit schädigender Wirkung und aus eigener Kraft 

ausbreitet (Schadenfeuer). 
1.2. Blitzschlag; Blitzschlag ist die unmittelbare Kraft- oder Wärmeeinwirkung eines 

Blitzes auf Sachen (direkter Blitzschlag). 
1.3. Explosion; Explosion ist eine plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die auf dem 

Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruht. Eine Explosion eines 
Behälters (Kessel, Rohrleitungen und dergleichen) liegt nur vor, wenn seine Wandung 
in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschiedes innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Eine im 
Inneren eines Behälters durch chemische Umsetzung hervorgerufene Explosion gilt 
auch dann als Explosion, wenn die Wandung des Behälters nicht zerrissen ist. 

1.4. Flugzeugabsturz; Flugzeugabsturz ist der Absturz oder Anprall von Luft- oder 
Raumfahrzeugen, deren Teile oder Ladung. 

2. Versicherte Schäden 
 Versichert sind Sachschäden, die 
2.1. durch die unmittelbare Einwirkung einer versicherten Gefahr (Schadenereignis) 

eintreten; 
2.2. als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten; 
2.3. bei einem Schadenereignis durch Löschen, Niederreißen oder Ausräumen verursacht 

werden; 
2.4. durch Abhandenkommen bei einem Schadenereignis eintreten. 
 

ARTIKEL 2 
NICHT VERSICHERTE SCHÄDEN 

 
Nicht versichert sind: 
1. Schäden an Sachen, die bestimmungsgemäß einem Nutzfeuer, der Wärme oder dem 

Rauch ausgesetzt werden; 
2. Schäden an Sachen, die in ein Nutzfeuer fallen oder geworfen werden; 
3. Sengschäden; 
4. Schäden an elektrischen Einrichtungen durch die Energie des elektrischen Stromes 

(z.B. Steigerung der Stromstärke, Überspannung, Isolationsfehler, Kurzschluss, 
Erdschluss, Kontaktfehler, Versagen von Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen, 
Überschlag, Überlastung). Solche Schäden sind auch dann nicht versichert, wenn 
dabei Licht-, Wärme- oder explosionsartige Erscheinungen auftreten; 

5. Schäden an elektrischen Einrichtungen durch Überspannung oder durch Induktion 
infolge Blitzschlages oder atmosphärischer Entladungen (indirekter Blitzschlag); 

6. Schäden durch mechanische Betriebsauswirkungen und Schäden an 
Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden 
Explosionen; 

7. Schäden durch Projektile aus Schusswaffen; 
8. Schäden durch Unterdruck (Implosion); 
9. Schäden durch die unmittelbare oder mittelbare Wirkung von 
9.1. Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklärung, einschließlich aller 

Gewalthandlungen von Staaten und aller Gewalthandlungen politischer oder 
terroristischer Organisationen; 

9.2. inneren Unruhen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, Aufstand; 
9.3. allen mit den genannten Ereignissen (Punkte 9.1. und 9.2.) verbundenen militärischen 

oder behördlichen Maßnahmen; 
9.4. Erdbeben oder anderen außergewöhnlichen Naturereignissen; 
9.5. Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender Strahlung. 



Zu den Punkten 1. bis 8. gilt: Wenn solche Schäden zu einem Brand oder zu einer Explosion 
führen, ist der dadurch entstehende Schaden versichert. 
Zu den Punkten 2., 3., 4., 6., 7. und 8. gilt: Solche Schäden sind versichert, wenn sie als 
unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten. 
Zu Punkt 9. gilt: Ist der Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes, so hat er nachzuweisen, dass der Schaden mit den in den 
Punkten 9.1. bis 9.5. genannten Ereignissen oder deren Folgezuständen weder unmittelbar 
noch mittelbar im Zusammenhang steht. 
 

ARTIKEL 3 
VERSICHERTE SACHEN UND KOSTEN 

 
1. Versicherte Sachen 
1.1. Versichert sind die in der Polizze bezeichneten Sachen, die im Eigentum des 

Versicherungsnehmers stehen, ihm unter Eigentumsvorbehalt verkauft und 
übergeben oder ihm verpfändet wurden. 

1.2. Fremde Sachen sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung, und nur soweit nicht aus 
einem anderen Versicherungsvertrag Entschädigung erlangt werden kann, versichert. 
Bei der Versicherung fremder Sachen ist für den Versicherungswert das Interesse des 
Eigentümers maßgebend, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

2. Versicherte Kosten 
2.1. Versichert sind Kosten für Maßnahmen, auch für erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei einem Schadenereignis zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für notwendig halten durfte. Der Ersatz dieser Kosten und die 
Entschädigung für die versicherten Sachen betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des 
Versicherers erfolgt sind. 

2.2. Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versichert: 
2.2.1. Feuerlöschkosten, das sind Kosten für die Brandbekämpfung, ausgenommen 

Kosten gemäß Punkt 2.3. 
2.2.2. Bewegungs- und Schutzkosten, das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass zum 

Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen; insbesondere sind das 
Kosten für De- und Remontage von Maschinen oder Einrichtungen sowie für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen. 

2.2.3. Abbruch- und Aufräumkosten, das sind Kosten für Tätigkeiten am Versicherungsort 
und soweit sie versicherte Sachen betreffen, und zwar für den nötigen Abbruch 
stehen- gebliebener, vom Schaden betroffener Teile sowie für das Aufräumen 
einschließlich Sortieren der Reste und Abfälle. Darunter fallen nicht 
Entsorgungskosten nach Punkt 2.2.4. 

2.2.4. Entsorgungskosten, das sind Kosten für Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und 
Deponierung vom Schaden betroffener versicherter Sachen. 

2.3. Nicht versichert sind: 
2.3.1. Kosten, die durch Gesundheitsschäden bei Erfüllung der Rettungspflicht verursacht 

werden; 
2.3.2. Kosten für Leistungen der im öffentlichen Interesse oder auf behördliche Anordnung 

tätig gewordenen Feuerwehren und anderen Verpflichteten. 
 

ARTIKEL 4 
ÖRTLICHE GELTUNG DER VERSICHERUNG 

 
Bewegliche Sachen sind nur an dem in der Polizze bezeichneten Versicherungsort 
versichert. Werden sie von dort entfernt, ruht der Versicherungsschutz. Erfolgt die 
Entfernung auf Dauer, erlischt für diese Sachen der Versicherungsvertrag. 



ARTIKEL 5 
OBLIEGENHEITEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS IM SCHADENFALL 

 
1. Schadenminderungspflicht 
1.1. Nach Möglichkeit ist bei einem unmittelbar drohenden oder eingetretenen Schaden - 

für die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicherten Sachen zu sorgen; 
 - dazu Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhalten. 
1.2. Bei Verlust von Sparbüchern und Wertpapieren muss die Sperre von Auszahlungen 

unverzüglich beantragt und, soweit möglich, das gerichtliche 
Kraftloserklärungsverfahren eingeleitet werden. 

2. Schadenmeldungspflicht 
 Jeder Schaden ist unverzüglich dem Versicherer zu melden und der 

Sicherheitsbehörde anzuzeigen. In der Anzeige bei der Sicherheitsbehörde sind 
insbesondere alle abhandengekommenen Sachen anzugeben. 

3. Schadenaufklärungspflicht 
3.1. Dem Versicherer ist nach Möglichkeit jede Untersuchung über die Ursache und Höhe 

des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungsleistung zu gestatten. 
3.2. Bei der Schadenermittlung ist unterstützend mitzuwirken und auf Verlangen sind dem 

Versicherer entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür 
trägt der Versicherungsnehmer. 

3.3. Bei Gebäudeschäden ist dem Versicherer auf Verlangen ein beglaubigter 
Grundbuchauszug nach dem Stand vom Tag des Schadenereignisses vorzulegen. 
Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 

3.4. Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange der Schaden nicht 
ermittelt ist, ohne Zustimmung des Versicherers nicht verändert werden, es sei denn, 
dass eine solche Veränderung zum Zweck der Schadenminderung oder im 
öffentlichen Interesse notwendig ist. 

4. Leistungsfreiheit 
 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der 

Versicherer nach Maßgabe des § 6 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) - im Fall 
einer Verletzung der Schadenminderungspflicht nach Maßgabe des § 62 VersVG – 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
ARTIKEL 6 

VERSICHERUNGSWERT 
 
1. Spezielle Bestimmungen zum Versicherungswert 
1.1. Als Versicherungswert von Gebäuden kann vereinbart werden: 
1.1.1. der Neuwert. 
 Als Neuwert eines Gebäudes gelten die ortsüblichen Kosten seiner Neuherstellung 

einschließlich der Planungs- und Konstruktionskosten; 
1.1.2. der Zeitwert. 
 Der Zeitwert eines Gebäudes wird aus dem Neuwert durch Abzug eines dem Zustand 

des Gebäudes, insbesondere seines Alters und seiner Abnützung entsprechenden 
Betrages ermittelt; 

1.1.3. der Verkehrswert. 
 Der Verkehrswert eines Gebäudes ist der erzielbare Verkaufspreis, wobei der Wert 

des Grundstückes außer Ansatz bleibt. 
1.2. Als Versicherungswert von Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen kann 

vereinbart werden: 
1.2.1. der Neuwert. 
 Als Neuwert gelten die Kosten für die Wiederbeschaffung von neuen Sachen gleicher 

Art und Güte; 
1.2.2. der Zeitwert. 
 Der Zeitwert wird aus dem Neuwert durch Abzug eines dem Zustand der Sache, 

insbesondere ihres Alters und ihrer Abnützung entsprechenden Betrages ermittelt; 



1.2.3. der Verkehrswert. 
 Der Verkehrswert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache. 
1.3. Als Versicherungswert von Waren und Vorräten gelten die Kosten für die 

Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Sachen gleicher Art und Güte. Ist bei 
Waren und Vorräten der erzielbare Verkaufspreis niedriger als die Kosten für die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, so gilt dieser als Versicherungswert. 

1.4. Als Versicherungswert gelten bei 
 - Geld und Geldeswerten der Nennwert, 
 - Sparbüchern ohne Losungswort der Betrag des Guthabens, 
 - Sparbüchern mit Losungswort die Kosten des Kraftloserklärungsverfahrens, 
 - Wertpapieren mit amtlichem Kurs die jeweils letzte amtliche Notierung, 
 - sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 
1.5. Als Versicherungswert von Datenträgern mit den darauf befindlichen Programmen 

und Daten, Reproduktionshilfsmitteln, Urkunden, Mustern, Prototypen und 
dergleichen gelten die Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

1.6. Als Versicherungswert behördlich zugelassener Straßen-, Wasser- und Luftfahrzeuge 
gilt der Verkehrswert. 

1.7. Als Versicherungswert sonstiger, in den Punkten 1.2. bis 1.6. nicht genannter 
beweglicher Sachen gilt der Verkehrswert. 

2. Allgemeine Bestimmungen zum Versicherungswert 
2.1. Unabhängig von den Bestimmungen der Punkte 1.1. bis 1.7. gilt als 

Versicherungswert jedenfalls der Verkehrswert: 
2.1.1. bei Sachen von historischem oder künstlerischem Wert, bei denen die Alterung im 

allgemeinen zu keiner Entwertung führt; 
2.1.2. bei beweglichen Sachen, die gewerbsmäßig verliehen werden, z.B. Leihbücher, 

Leihvideobänder, Leihmaschinen und Leihgeräte. 
2.2. Bei der Ermittlung des Versicherungswertes wird ein persönlicher Liebhaberwert nicht 

berücksichtigt. 
 

ARTIKEL 7 
ENTSCHÄDIGUNG 

 
1. Für Gebäude, Gebrauchsgegenstände und Betriebseinrichtungen (Artikel 6, 

Punkte 1.1. und 1.2.): 
1.1. Ist die Versicherung zum Neuwert gemäß Artikel 6 vereinbart, 
1.1.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 
1.1.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses (Neuwertschaden), höchstens jedoch der Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

1.1.3. War der Zeitwert der vom Schaden betroffenen Sache unmittelbar vor Eintritt des 
Schadenereignisses kleiner als 40% des Neuwertes, wird höchstens der Zeitwert 
ersetzt. 

1.1.4. War die vom Schaden betroffene Sache unmittelbar vor Eintritt des 
Schadenereignisses dauernd entwertet, wird höchstens der Verkehrswert ersetzt. Ein 
Gebäude ist insbesondere dann dauernd entwertet, wenn es zum Abbruch bestimmt 
oder allgemein oder für seinen Betriebszweck nicht mehr verwendbar ist. 
Gebrauchsgegenstände und Betriebseinrichtungen sind insbesondere dann dauernd 
entwertet, wenn sie dauernd aus dem Betrieb ausgeschieden oder allgemein oder für 
ihren Betriebszweck nicht mehr verwendbar sind. 

1.2. Ist die Versicherung zum Zeitwert gemäß Artikel 6 vereinbart, 
 
1.2.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 



1.2.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 
des Schadenereignisses, gekürzt im Verhältnis Zeitwert zu Neuwert, höchstens 
jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, 
ersetzt. 

1.2.3. War die vom Schaden betroffene Sache unmittelbar vor Eintritt des 
Schadenereignisses dauernd entwertet (Punkt 1.1.4.), wird höchstens der 
Verkehrswert ersetzt. 

1.3. Ist die Versicherung zum Verkehrswert gemäß Artikel 6 vereinbart, 
1.3.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 
1.3.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses, gekürzt im Verhältnis Verkehrswert zu Neuwert, höchstens 
jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, 
ersetzt. 

2. Für Waren und Vorräte (Artikel 6, Punkt 1.3.) 
2.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 
2.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

2.3. War der erzielbare Verkaufspreis abzüglich der ersparten Kosten unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses niedriger als die Kosten der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung, wird höchstens dieser niedrigere Wert ersetzt. 

3. Für Geld und Geldeswerte, Sparbücher und Wertpapiere (Artikel 6, Punkt 1.4.) 
werden die Kosten der Wiederbeschaffung, höchstens jedoch der Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

4. Für Datenträger und dergleichen (Artikel 6, Punkt 1.5.) werden die Kosten der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ersetzt, soweit die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung notwendig ist und innerhalb von zwei Jahren ab dem Eintritt des 
Schadenereignisses tatsächlich erfolgt; andernfalls wird nur der Materialwert ersetzt. 

5. Für Fahrzeuge und sonstige bewegliche Sachen (Artikel 6, Punkte 1.6., 1.7. und 
2.1.) 

5.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 

5.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 
des Schadenereignisses, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

6. Für versicherte Kosten (Artikel 3, Punkt 2.) werden die tatsächlich anfallenden Kosten 
ersetzt. 

7. Allgemeine Bestimmungen zur Entschädigung 
7.1. Wird durch die Reparatur einer Sache ihr Versicherungswert gegenüber ihrem 

Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses erhöht, werden die 
Reparaturkosten um den Betrag der Werterhöhung gekürzt. 

7.2. Der Wert verbliebener Reste wird jedenfalls angerechnet; behördliche 
Beschränkungen der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung werden bei der 
Bewertung der Reste nicht berücksichtigt. 

7.3. Für abhandengekommene und später wiederherbeigeschaffte Sachen gilt vereinbart: 
7.3.1. Der Versicherungsnehmer ist zur Zurücknahme dieser Sachen verpflichtet, soweit 

dies zumutbar ist. 
7.3.2. Werden Sachen nach Zahlung der Entschädigung wiederherbeigeschafft, hat der 

Versicherungsnehmer die erhaltene Entschädigung, abzüglich der Vergütung für 
einen allfälligen Minderwert, zurückzugeben. Sachen, deren Zurücknahme nicht 
zumutbar ist, sind dem Versicherer zu übereignen. 

7.4. Bei zusammengehörigen Einzelsachen wird die allfällige Entwertung, welche die 
unbeschädigt gebliebenen Einzelsachen durch die Beschädigung, Zerstörung oder 
das Abhandenkommen der anderen erleiden, nicht berücksichtigt. 



ARTIKEL 8 
UNTERVERSICHERUNG 

 
Gemäß Artikel 7 ermittelte Entschädigungen werden bei Vorliegen einer Unterversicherung 
nach den Bestimmungen der ABS gekürzt; dies gilt nicht, wenn Versicherung auf Erstes 
Risiko vereinbart ist. 
 

ARTIKEL 9 
ZAHLUNG DER ENTSCHÄDIGUNG, WIEDERHERSTELLUNG, 

WIEDERBESCHAFFUNG, REALGLÄUBIGER 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat vorerst nur Anspruch: 
1.1. Bei Gebäuden 
1.1.1. bei Zerstörung auf Ersatz des Zeitwertes, höchstens jedoch des Verkehrswertes; 
1.1.2. bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens, höchstens jedoch des 

Verkehrswertschadens. 
1.2. Bei Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen 
1.2.1. bei Zerstörung oder Abhandenkommen auf Ersatz des Zeitwertes; 
1.2.2. bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens. 
1.3. Der Zeitwertschaden verhält sich zum Neuwertschaden wie der Zeitwert zum 

Neuwert. 
 Der Verkehrswertschaden verhält sich zum Neuwertschaden wie der Verkehrswert 

zum Neuwert. 
2. Den Anspruch auf den die Zahlung gemäß Punkt 1. übersteigenden Teil der 

Entschädigung erwirbt der Versicherungsnehmer erst dann und nur insoweit, als 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

2.1. es ist gesichert, dass die Entschädigung zur Gänze zur Wiederherstellung bzw. 
Wiederbeschaffung verwendet wird. Sachen, die vor dem Eintritt des 
Schadenereignisses bereits hergestellt, angeschafft oder bestellt waren, oder sich in 
Herstellung befanden, gelten nicht als wiederhergestellt bzw. wiederbeschafft; 

2.2. die Wiederherstellung eines Gebäudes erfolgt an der bisherigen Stelle. Ist die 
Wiederherstellung an dieser Stelle behördlich verboten, so genügt die 
Wiederherstellung an anderer Stelle innerhalb Österreichs; 

2.3. die wiederhergestellten bzw. wiederbeschafften Sachen dienen dem gleichen 
Betriebs- bzw. Verwendungszweck; 

2.4. die Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung erfolgt innerhalb von drei Jahren ab 
dem Eintritt des Schadenereignisses. 

3. Für Gebäude, die zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses mit Hypotheken, 
nach den Vorschriften der Exekutionsordnung erworbenen Befriedigungsrechten, 
Reallasten oder Fruchtniesungsrechten belastet sind, wird die Entschädigung nur 
gezahlt, soweit ihre Verwendung zur Wiederherstellung gesichert ist. Die Zahlung wird 
vorbehaltlos geleistet, wenn die zur Zeit des Eintrittes des Schadenereignisses 
eingetragenen Realgläubiger innerhalb eines Monats, nachdem sie von der Absicht, 
ohne Sicherung der bestimmungsgemäßen Verwendung des Geldes auszuzahlen, 
verständigt wurden, nicht widersprochen haben. Seitens der Realgläubiger, die ihr 
Pfandrecht beim Versicherer angemeldet haben, bedarf es zur vorbehaltlosen 
Auszahlung der schriftlichen Zustimmung. 



ARTIKEL 10 
SACHVERSTÄNDIGENVERFAHREN 

 
Für das Sachverständigenverfahren wird ergänzend zu den Bestimmungen der ABS 
vereinbart: 
1. Die Feststellung der beiden Sachverständigen muss auch den Versicherungswert der 

vom Schaden betroffenen Sachen unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses 
sowie den Wert der Reste enthalten. 

2. Auf Verlangen eines Vertragspartners muss auch eine Feststellung des 
Versicherungswertes der versicherten, vom Schaden nicht betroffenen Sachen 
erfolgen. 

 
ARTIKEL 11 

REGRESS, VERSICHERUNGSSUMME NACH DEM SCHADENFALL 
   
1. Soweit der Versicherer dem Versicherungsnehmer oder Versicherten den Schaden 

ersetzt, gehen allfällige Schadenersatzansprüche des Versicherungsnehmers oder 
Versicherten gegen Dritte auf den Versicherer über. 

2. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Versicherungssumme nicht dadurch 
vermindert, dass eine Entschädigung gezahlt wurde. 
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ARTIKEL 1 
VERSICHERTE GEFAHREN UND SCHÄDEN 

 
1. Versicherte Gefahren 
1.1. Sturm; Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung, deren Geschwindigkeit am 

Versicherungsort mehr als 60 Kilometer je Stunde beträgt.  
Für die Feststellung der Geschwindigkeit ist im Einzelfall die Auskunft der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik maßgebend.  

1.2. Hagel; Hagel ist ein wetterbedingter Niederschlag in Form von Eiskörnern.  
1.3. Schneedruck; Schneedruck ist die Kraftwirkung durch natürlich angesammelte 

ruhende Schnee- oder Eismassen. 
1.4. Felssturz/Steinschlag; Felssturz/Steinschlag ist das naturbedingte Ablösen und 

Abstürzen von Gesteinsmassen im Gelände. 
1.5. Erdrutsch; Erdrutsch ist eine naturbedingte Abwärtsbewegung von Boden- oder 

Gesteinsmassen auf einer unter der Oberfläche liegenden Gleitbahn. 
2. Versicherte Schäden  

Versichert sind Sachschäden, die 
2.1. durch die unmittelbare Einwirkung einer versicherten Gefahr (Schadenereignis) 

eintreten. Eine unmittelbare Einwirkung liegt auch dann vor, wenn Gebäudeteile, 
Bäume, Maste oder ähnliche Gegenstände gegen versicherte Sachen geworfen 
werden;  

2.2. als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses eintreten;  
2.3. durch Abhandenkommen bei einem Schadenereignis eintreten. 
 

ARTIKEL 2 
NICHT VERSICHERTE SCHÄDEN 

 
Nicht versichert sind, auch nicht als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses: 
1. Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder Flugzeugabsturz;  
2. Schäden durch Lawinen oder Lawinenluftdruck, Sturmflut, Hochwasser, Über-

schwemmung oder Vermurung; 
3. Schäden durch Sog- oder Druckwirkungen von Luft- oder Raumfahrzeugen 
4. Schäden durch Wasser und dadurch verursachten Rückstau. Schäden durch 

Schmelz- oder Niederschlagswasser sind aber versichert, wenn das Wasser dadurch 
in ein Gebäude eindringt, dass feste Baubestandteile oder ordnungsgemäß 
verschlossene Fenster oder Außentüren durch ein Schadenereignis beschädigt oder 
zerstört wurden; 

5. Schäden durch Bewegung von Boden- oder Gesteinsmassen, wenn diese Bewegung 
durch Bautätigkeiten oder bergmännische Tätigkeiten verursacht wurde; 

6. Schäden durch Bodensenkung; 
7. Schäden durch dauernde Witterungs- oder Umwelteinflüsse; 
8. Beeinträchtigungen ohne Auswirkungen auf die Brauchbarkeit, Funktionsfähigkeit 

oder Nutzungsdauer der Sachen; 
9. Schäden, die dadurch entstanden sind, 

- dass sich versicherte Bauwerke oder Teile davon in einem baufälligen Zustand 
befunden haben,  

- dass im Zuge von Neu-, Zu- oder Umbauten versicherter Bauwerke 
Baubestandteile nicht oder noch nicht entsprechend fest mit dem sonstigen 
Bauwerk verbunden waren oder Baubestandteile aus der üblichen Verbindung mit 
dem Bauwerk gelöst wurden;  

10. Schäden durch die unmittelbare oder mittelbare Wirkung von  
10.1. Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklärung, einschließlich aller 

Gewalthandlungen von Staaten und aller Gewalthandlungen politischer oder 
terroristischer Organisationen;  

10.2. inneren Unruhen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, Aufstand;  



10.3. allen mit den genannten Ereignissen (Punkte 10.1. und 10.2.) verbundenen 
militärischen und behördlichen Maßnahmen;  

10.4. Erdbeben oder anderen außergewöhnlichen Naturereignissen;  
10.5. Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender Strahlung.  
10.6. Ist der Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetzes, so hat er nachzuweisen, dass der Schaden mit den in 
den Punkten 10.1. bis 10.5. genannten Ereignissen oder deren Folgezuständen 
weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang steht. 

 
ARTIKEL 3 

 VERSICHERTE SACHEN UND KOSTEN  
 

1. Versicherte Sachen  
1.1. Versichert sind die in der Polizze bezeichneten Sachen, die im Eigentum des 

Versicherungsnehmers stehen, ihm unter Eigentumsvorbehalt verkauft und 
übergeben oder ihm verpfändet wurden. 

1.2. Fremde Sachen sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung, und nur soweit nicht 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Entschädigung erlangt werden kann, 
versichert. Bei der Versicherung fremder Sachen ist für den Versicherungswert das 
Interesse des Eigentümers maßgebend, soweit nichts anderes vereinbart ist.  

1.3. Nur aufgrund besonderer Vereinbarung versicherte Sachen: 
1.3.1. Verglasungen und Kunststoffverglasungen aller Art, auch Lichtkuppeln; 
1.3.2. Außenanlagen aller Art, z.B. Firmenschilder und Werbeanlagen, 

Außenbeleuchtungen, Einfriedungen, Antennenanlagen, Solaranlagen, Markisen; 
1.3.3. Bewegliche Sachen im Freien oder auf dem Transport. 
2. Versicherte Kosten 
2.1. Versichert sind Kosten für Maßnahmen, auch für erfolglose, die der Versicherungs-

nehmer bei einem Schadenereignis zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
für notwendig halten durfte. Der Ersatz dieser Kosten und die Entschädigung für die 
versicherten Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des Versicherers erfolgt sind. 

2.2. Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versichert: 
2.2.1. Bewegungs- und Schutzkosten, das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass zum 

Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen; insbesondere sind das 
Kosten für De- und Remontage von Maschinen oder Einrichtungen sowie für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen. 

2.2.2. Abbruch- und Aufräumkosten, das sind Kosten für Tätigkeiten am Versicherungsort 
und soweit sie versicherte Sachen betreffen, und zwar für den nötigen Abbruch 
stehengebliebener, vom Schaden betroffener Teile sowie für das Aufräumen 
einschließlich Sortieren der Reste und Abfälle. Darunter fallen nicht 
Entsorgungskosten nach Punkt 2.2.3. 

2.2.3. Entsorgungskosten, das sind Kosten für Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und 
Deponierung vom Schaden betroffener versicherter Sachen. 

Nicht versichert sind: 
2.3.1. Kosten, die durch Gesundheitsschäden bei Erfüllung der Rettungspflicht verursacht 

werden; 
2.3.2. Kosten für Leistungen der im öffentlichen Interesse oder auf behördliche Anordnung 

tätig gewordenen Feuerwehren und anderen Verpflichteten. 
 

ARTIKEL 4 
ÖRTLICHE GELTUNG DER VERSICHERUNG 

 
Bewegliche Sachen sind nur an dem in der Polizze bezeichneten Versicherungsort 
versichert. Werden sie von dort entfernt, ruht der Versicherungsschutz. Erfolgt die 
Entfernung auf Dauer, erlischt für diese Sachen der Versicherungsvertrag. 



ARTIKEL 5 
OBLIEGENHEITEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS VOR DEM  

SCHADENFALL 
 

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die versicherten Sachen, bei versicherten 
Gebäuden vor allem das Dachwerk, ordnungsgemäß Instandzuhalten. 

2. Diese Obliegenheit gilt als vereinbarte Sicherheitsvorschrift gemäß Artikel 3 ABS. Ihre 
Verletzung führt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zur Leistungsfreiheit 
des Versicherers. 

 
ARTIKEL 6 

OBLIEGENHEITEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS IM SCHADENFALL 
 

1. Schadenminderungspflicht 
1.1. Nach Möglichkeit ist bei einem unmittelbar drohenden oder eingetretenen Schaden 

- für die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicherten Sachen zu 
sorgen; 

- dazu Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhalten. 
1.2. Bei Verlust von Sparbüchern und Wertpapieren muss die Sperre von Auszahlungen 

unverzüglich beantragt und, soweit möglich, das gerichtliche Kraftloserklärungsver-
fahren eingeleitet werden. 

2. Schadenmeldungspflicht 
Jeder Schaden ist unverzüglich dem Versicherer zu melden. Wenn versicherte 
Sachen abhandengekommen sind, ist der Schaden auch der Sicherheitsbehörde 
anzuzeigen. In der Anzeige sind insbesondere alle abhandengekommenen Sachen 
anzugeben. 

3. Schadenaufklärungspflicht 
3.1. Dem Versicherer ist nach Möglichkeit jede Untersuchung über die Ursache und Höhe 

des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungsleistung zu gestatten. 
3.2. Bei der Schadenermittlung ist unterstützend mitzuwirken und auf Verlangen sind dem 

Versicherer entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür 
trägt der Versicherungsnehmer. 

3.3. Bei Gebäudeschäden ist dem Versicherer auf Verlangen ein beglaubigter 
Grundbuchauszug nach dem Stand vom Tag des Schadenereignisses vorzulegen. 
Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 

3.4. Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange der Schaden nicht 
ermittelt ist, ohne Zustimmung des Versicherers nicht verändert werden, es sei denn, 
dass eine solche Veränderung zum Zweck der Schadenminderung oder im 
öffentlichen Interesse notwendig ist. 

4. Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 6 Versicherungsvertragsgesetz (Vers VG) - im Falle 
einer Verletzung der Schadenminderungspflicht nach Maßgabe des § 62 Vers VG – 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

ARTIKEL 7 
VERSICHERUNGSWERT 

 
1. Spezielle Bestimmungen zum Versicherungswert 
1.1. Als Versicherungswert von Gebäuden kann vereinbart werden: 
1.1.1. der Neuwert. 

Als Neuwert eines Gebäudes gelten die ortsüblichen Kosten seiner Neuherstellung 
einschließlich der Planungs- und Konstruktionskosten; 

1.1.2. der Zeitwert. 



Der Zeitwert eines Gebäudes wird aus dem Neuwert durch Abzug eines dem Zustand 
des Gebäudes, insbesondere seines Alters und seiner Abnützung entsprechenden 
Betrages ermittelt 

1.1.3. der Verkehrswert. 
Der Verkehrswert eines Gebäudes ist der erzielbare Verkaufspreis, wobei der Wert 
des Grundstückes außer Ansatz bleibt. 

1.2. Als Versicherungswert von Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen kann 
vereinbart werden: 

1.2.1. der Neuwert. 
Als Neuwert gelten die Kosten für die Wiederbeschaffung von neuen Sachen gleicher 
Art und Güte; 

1.2.2. der Zeitwert. 
Der Zeitwert wird aus dem Neuwert durch Abzug eines dem Zustand der Sache, 
insbesondere ihres Alters und ihrer Abnützung entsprechenden Betrages ermittelt;  

1.2.3. der Verkehrswert. 
Der Verkehrswert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache. 

1.3. Als Versicherungswert von Waren und Vorräten gelten die Kosten für die Wiederher-
stellung 
oder Wiederbeschaffung von Sachen gleicher Art und Güte. 
Ist bei Waren und Vorräten der erzielbare Verkaufspreis niedriger als die Kosten für 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, so gilt dieser als Versicherungswert. 

1.4. Als Versicherungswert gelten bei 
Geld und Geldeswerten der Nennwert, 
- Sparbüchern ohne Losungswort der Betrag des Guthabens, 
- Sparbüchern mit Losungswort die Kosten des Kraftloserklärungsverfahrens, 
- Wertpapieren mit amtlichem Kurs die jeweils letzte amtliche Notierung, 
- sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

1.5. Als Versicherungswert von Datenträgern mit den darauf befindlichen Programmen 
und Daten, Reproduktionshilfsmitteln, Urkunden, Mustern, Prototypen und 
dergleichen 
gelten die Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

1.6. Als Versicherungswert behördlich zugelassener Straßen-, Wasser- und Luftfahr-
zeuge gilt der Verkehrswert. 

1.7. Als Versicherungswert sonstiger, in den Punkten 1.2. bis 1.6. nicht genannter 
beweglicher Sachen gilt der Verkehrswert. 

2. Allgemeine Bestimmungen zum Versicherungswert 
2.1. Unabhängig von den Bestimmungen der Punkte 1.1. bis 1.7. gilt als 

Versicherungswert jedenfalls der Verkehrswert: 
2.1.1. bei Sachen von historischem oder künstlerischem Wert, bei denen die Alterung im 

allgemeinen zu keiner Entwertung führt; 
2.1.2. bei beweglichen Sachen, die gewerbsmäßig verliehen werden, z.B. Leihbücher, 

Leihvideobänder, Leihmaschinen und Leihgeräte. 
2.2. Bei der Ermittlung des Versicherungswertes wird ein persönlicher Liebhaberwert nicht 

berücksichtigt. 
 

ARTIKEL 8 
ENTSCHÄDIGUNG 

 
1. Für Gebäude, Gebrauchsgegenstände und Betriebseinrichtungen (Artikel 7, 

Punkte 1.1. und 1.2.): 
1.1. Ist die Versicherung zum Neuwert gemäß Artikel 7 vereinbart, 
1.1.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 
1.1.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses (Neuwertschaden), höchstens jedoch der Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 



1.1.3. War der Zeitwert der vom Schaden betroffenen Sache unmittelbar vor Eintritt des 
Schadenereignisses kleiner als 40% des Neuwertes, wird höchstens der Zeitwert 
ersetzt. 

1.1.4. War die vom Schaden betroffene Sache unmittelbar vor Eintritt des 
Schadenereignisses dauernd entwertet, wird höchstens der Verkehrswert ersetzt. Ein 
Gebäude ist insbesondere dann dauernd entwertet, wenn es zum Abbruch bestimmt 
oder allgemein oder für seinen Betriebszweck nicht mehr verwendbar ist. 
Gebrauchsgegenstände und Betriebseinrichtungen sind insbesondere dann dauernd 
entwertet, wenn sie dauernd aus dem Betrieb ausgeschieden oder allgemein oder für 
ihren Betriebszweck nicht mehr verwendbar sind. 

1.2. Ist die Versicherung zum Zeitwert gemäß Artikel 7 vereinbart, 
1.2.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt;  
1.2.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses, gekürzt im Verhältnis Zeitwert zu Neuwert, höchstens 
jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, 
ersetzt. 

1.2.3. War die vom Schaden betroffene Sache unmittelbar vor Eintritt des 
Schadenereignisses dauernd entwertet (Punkt 1.1.4.), wird höchstens der 
Verkehrswert ersetzt. 

1.3. Ist die Versicherung zum Verkehrswert gemäß Artikel 7 vereinbart, 
1.3.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 
1.3.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses, gekürzt im Verhältnis Verkehrswert zu Neuwert, höchstens 
jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, 
ersetzt. 

2. Für Waren und Vorräte (Artikel 7, Punkt 1.3.) 
2.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 
2.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

2.3. War der erzielbare Verkaufspreis abzüglich der ersparten Kosten unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses niedriger als die Kosten der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung, wird höchstens dieser niedrigere Wert ersetzt. 

3. Für Geld und Geldeswerte, Sparbücher und Wertpapiere (Artikel 7, Punkt 1.4.) 
werden die Kosten der Wiederbeschaffung, höchstens jedoch der Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

4. Für Datenträger und dergleichen (Artikel 7, Punkt 1.5.) werden die Kosten der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ersetzt, soweit die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung notwendig ist und innerhalb von zwei Jahren ab dem Eintritt 
des Schadenereignisses tatsächlich erfolgt; andernfalls wird nur der Materialwert 
ersetzt. 

5. Für Fahrzeuge und sonstige bewegliche Sachen (Artikel 7, Punkte 1.6., 1.7. und 2.1.) 
5.1. wird bei Zerstörung oder Abhandenkommen der Versicherungswert unmittelbar vor 

Eintritt des Schadenereignisses ersetzt; 
5.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

6. Für versicherte Kosten (Artikel 3, Punkt 2.) werden die tatsächlich anfallenden 
Kosten ersetzt. 

7. Allgemeine Bestimmungen zur Entschädigung 
7.1. Wird durch die Reparatur einer Sache ihr Versicherungswert gegenüber ihrem 

Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses erhöht, werden die 
Reparaturkosten um den Betrag der Werterhöhung gekürzt. 



7.2. Der Wert verbliebener Reste wird jedenfalls angerechnet; behördliche Beschränkun-
gen der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung werden bei der Bewertung der 
Reste nicht berücksichtigt. 

7.3. Für abhandengekommene und später wieder herbeigeschaffte Sachen gilt vereinbart: 
7.3.1. Der Versicherungsnehmer ist zur Zurücknahme dieser Sachen verpflichtet, soweit 

dies zumutbar ist. 
7.3.2. Werden Sachen nach Zahlung der Entschädigung wieder herbeigeschafft, hat der 

Versicherungsnehmer die erhaltene Entschädigung, abzüglich der Vergütung für 
einen allfälligen Minderwert, zurückzugeben. Sachen, deren Zurücknahme nicht 
zumutbar ist, sind dem Versicherer zu übereignen. 

7.4. Bei zusammengehörigen Einzelsachen wird die allfällige Entwertung, welche die 
unbeschädigt gebliebenen Einzelsachen durch die Beschädigung, Zerstörung oder 
das Abhandenkommen der anderen erleiden, nicht berücksichtigt. 
 

ARTIKEL 9 
UNTERVERSICHERUNG 

 
Gemäß Artikel 8 ermittelte Entschädigungen werden bei Vorliegen einer Unterversicherung 
nach den Bestimmungen der ABS gekürzt; dies gilt nicht, wenn Versicherung auf Erstes 
Risiko vereinbart ist. 
 

ARTIKEL 10 
ZAHLUNG DER ENTSCHÄDIGUNG; WIEDERHERSTELLUNG, 

WIEDERBESCHAFFUNG 
 

1. Der Versicherungsnehmer hat vorerst nur Anspruch: 
1.1. Bei Gebäuden 
1.1.1. bei Zerstörung auf Ersatz des Zeitwertes, höchstens jedoch des Verkehrswertes; 
1.1.2. bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens, höchstens jedoch des Verkehrs-

wertschadens. 
1.2. Bei Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen 
1.2.1. bei Zerstörung oder Abhandenkommen auf Ersatz des Zeitwertes; 
1.2.2. bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens. 
1.3. Der Zeitwertschaden verhält sich zum Neuwertschaden wie der Zeitwert zum 

Neuwert. Der Verkehrswertschaden verhält sich zum Neuwertschaden wie der 
Verkehrswert zum Neuwert. 

2. Den Anspruch auf den die Zahlung gemäß Punkt 1. übersteigenden Teil der 
Entschädigung 
erwirbt der Versicherungsnehmer erst dann und nur insoweit, als folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

2.1. es ist gesichert, dass die Entschädigung zur Gänze zur Wiederherstellung bzw. 
Wiederbeschaffung verwendet wird. Sachen, die vor dem Eintritt des 
Schadenereignisses bereits hergestellt, angeschafft oder bestellt waren, oder sich in 
Herstellung befanden, gelten nicht als wiederhergestellt bzw. wiederbeschafft; 

2.2. die Wiederherstellung eines Gebäudes erfolgt an der bisherigen Stelle. Ist die 
Wiederherstellung an dieser Stelle behördlich verboten, so genügt die 
Wiederherstellung an anderer Stelle innerhalb Österreichs; 

2.3.  die wiederhergestellten bzw. wiederbeschafften Sachen dienen dem gleichen 
Betriebs- bzw. Verwendungszweck; 

2.4. die Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung erfolgt innerhalb von drei Jahren ab 
dem Eintritt des Schadenereignisses. 
 
 
 
 



ARTIKEL 11 
SACHVERSTÄNDIGENVERFAHREN 

 
Für das Sachverständigenverfahren wird ergänzend zu den Bestimmungen der ABS 
vereinbart: 
1. Die Feststellung der beiden Sachverständigen muss auch den Versicherungswert der 

vom Schaden betroffenen Sachen unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses 
sowie den Wert der Reste enthalten. 

2. Auf Verlangen eines Vertragspartners muss auch eine Feststellung des 
Versicherungswerts der versicherten, vom Schaden nicht betroffenen Sachen 
erfolgen. 

 
ARTIKEL 12 

REGRESS; VERSICHERUNGSSUMME NACH DEM SCHADENFALL 
 
1. Soweit der Versicherer dem Versicherungsnehmer oder Versicherten den Schaden 

ersetzt, gehen allfällige Schadenersatzansprüche des Versicherungsnehmers oder 
Versicherten gegen Dritte auf den Versicherer über. 

2. Die Versicherungssumme nicht dadurch vermindert, dass eine Entschädigung gezahlt 
wurde.  
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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE 
LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG (AWB 2001) 

 
 

ALLGEMEINER TEIL 
 
Auf die Versicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die 
Sachversicherung (Musterbedingungen ABS 2001) Anwendung. 
 
 

BESONDERER TEIL 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
Artikel 1 Versicherte Gefahren und Schäden 

Artikel 2 Nicht versicherte Schäden 

Artikel 3 Versicherte Sachen und Kosten 

Artikel 4 Örtliche Geltung der Versicherung 

Artikel 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor dem Schadenfall 

Artikel 6 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 

Artikel 7 Versicherungswert 

Artikel 8 Entschädigung 

Artikel 9 Unterversicherung; Bruchteilversicherung 

Artikel 10 Zahlung der Entschädigung; Wiederherstellung, Wiederbeschaffung 

Artikel 11 Sachverständigenverfahren 

Artikel 12 Regress; Versicherungssumme nach dem Schadenfall 



ARTIKEL 1 

VERSICHERTE GEFAHREN UND SCHÄDEN 
1. Versichert sind Sachschäden, die durch die unmittelbare Einwirkung von Leitungs-

wasser eintreten, das aus wasserführenden Rohrleitungen, Armaturen oder 
angeschlossenen Einrichtungen austritt (Schadenereignis). Versichert sind auch 
Sachschäden, die als unvermeidliche Folge dieses Schadenereignisses eintreten. 

2. Nur bei der Versicherung von Gebäuden gelten zusätzlich als Schadenereignis: 
2.1. Frostschäden an wasserführenden Rohrleitungen, Armaturen oder angeschlossenen 

Einrichtungen; 
2.2. Bruchschäden an wasserführenden Rohrleitungen. 
 

ARTIKEL 2 
NICHT VERSICHERTE SCHÄDEN 

Nicht versichert sind, auch nicht als unvermeidliche Folge eines Schadenereignisses: 
1. Schäden, die vor Beginn des Versicherungsschutzes entstanden sind, auch wenn sie 

erst nach Beginn des Versicherungsschutzes in Erscheinung treten; 
2. Bruchschäden an wasserführenden Rohrleitungen durch Korrosion, Verschleiß oder 

Abnützung; 
3 Bruchschäden an wasserführenden Rohrleitungen außerhalb von Gebäuden; 
4. Bruchschäden an Armaturen oder angeschlossenen Einrichtungen; 
5. Schäden an Anlagen, die ausschließlich Witterungsniederschläge ableiten; 
6. Schäden am oder durch das Wärmeabgabesystem einer Fußbodenheizung; 
7. Schäden an oder durch wasserführende Solaranlagen; 
8. Schäden an oder durch wasserführende Klimaanlagen; 
9. Schäden an oder durch Sprinkleranlagen; 
10. Schäden durch Austreten von Wasser aus Schwimmbecken; 
11. Schäden an unter Erdniveau befindlichen Waren, die nicht mindestens 12 cm über 

dem Fußboden lagern 
12. Behebung von Verstopfungen jeder Art; 
13. Wasserverlust, Mietverlust oder andere mittelbare Schäden; 
14. Schäden durch Grundwasser, Hochwasser, Überschwemmung, Vermurung, Wasser 

aus Witterungsniederschlägen und dadurch verursachten Rückstau; 
15. Schäden durch Holzfäule, Vermorschung oder Schwammbildung; 
16. Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder Flugzeugabsturz. 
17. Schäden durch die unmittelbare oder mittelbare Wirkung von 
17.1. Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegserklärung, einschließlich aller 

Gewalthandlungen 
von Staaten und aller Gewalthandlungen politischer oder terroristischer 
Organisationen; 

17.2. inneren Unruhen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufruhr, Aufstand; 
17.3. allen mit den genannten Ereignissen (Punkte 17.1. und 17.2.) verbundenen 

militärischen oder behördlichen Maßnahmen; 
17.4. Erdbeben oder anderen außergewöhnlichen Naturereignissen; 
17.5. Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender Strahlung. 

Zu Punkt 17 gilt: Ist der Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne des Konsu-
mentenschutzgesetzes, so hat er nachzuweisen, dass der Schaden mit den in den 
Punkten 17.1. bis 17.5. genannten Ereignissen oder deren Folgezuständen weder 
unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang steht. 
 
 
 

 



ARTIKEL 3 

VERSICHERTE SACHEN UND KOSTEN 
1. Versicherte Sachen 
1.1. Versichert sind die in der Polizze bezeichneten Sachen, die im Eigentum des 

Versicherungsnehmers 
stehen, ihm unter Eigentumsvorbehalt verkauft und übergeben oder ihm erpfändet 
wurden. 

1.2. Fremde Sachen sind nur aufgrund besonderer Vereinbarung, und nur soweit nicht 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Entschädigung erlangt werden kann, 
versichert. 
Bei der Versicherung fremder Sachen ist für den Versicherungswert das Interesse 
des Eigentümers maßgebend. 

2. Versicherte Kosten 
2.1. Versichert sind Kosten für Maßnahmen, auch für erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer 
bei einem Schadenereignis zur Abwendung oder Minderung des Schadens für 
notwendig halten durfte. Der Ersatz dieser Kosten und die Entschädigung für die 
versicherten Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme; dies 
gilt jedoch nicht, soweit Maßnahmen auf Weisung des Versicherers erfolgt sind. 

2.2. Nur bei der Versicherung von Gebäuden sind versichert: 
2.2.1. Auftaukosten; 
2.2.2. Suchkosten, das sind Kosten, die bei einem Schadenereignis für das Auffinden der 

Schadenstelle einschließlich der Behebung der dabei verursachten Schäden anfallen. 
2.3. Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versichert: 
2.3.1. Bewegungs- und Schutzkosten, das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass zum 

Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen; insbesondere sind das 
Kosten für De- und Remontage von Maschinen oder Einrichtungen sowie für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen. 

2.3.2. Abbruch- und Aufräumkosten, das sind Kosten für Tätigkeiten am Versicherungsort 
und soweit sie versicherte Sachen betreffen, und zwar für den nötigen Abbruch 
stehengebliebener, vom Schaden betroffener Teile sowie für das Aufräumen 
einschließlich Sortieren der Reste und Abfälle. Darunter fallen nicht 
Entsorgungskosten nach Punkt 2.3.3. 

2.3.3. Entsorgungskosten, das sind Kosten für Untersuchung, Abfuhr, Behandlung und 
Deponierung vom Schaden betroffener versicherter Sachen. 

2.4. Nicht versichert sind: 
2.4.1. Kosten, die durch Gesundheitsschäden bei Erfüllung der Rettungspflicht verursacht 

werden; 
2.4.2. Kosten für Leistungen der im öffentlichen Interesse oder auf behördliche Anordnung 

tätig gewordenen Feuerwehren und anderen Verpflichteten 
 

ARTIKEL 4 
ÖRTLICHE GELTUNG DER VERSICHERUNG 

Bewegliche Sachen sind nur an dem in der Polizze bezeichneten Versicherungsort 
versichert. Werden sie von dort entfernt, ruht der Versicherungsschutz. 
Erfolgt die Entfernung auf Dauer, so erlischt für diese Sachen der Versicherungsvertrag. 
 
 



 

ARTIKEL 5 

OBLIEGENHEITEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS VOR DEM 
SCHADENFALL 

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die versicherten Sachen, insbesondere die 
wasserführenden Rohrleitungen, Armaturen und angeschlossenen Einrichtungen, 
ordnungsgemäß Instandzuhalten. 

2. Werden Gebäude länger als 72 Stunden von allen Personen verlassen, sind alle 
Wasserzuleitungen abzusperren und geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden zu 
treffen. Die Zuleitungen zu wasserführenden Schutzeinrichtungen (z.B. 
Sprinkleranlagen, Wasseranschlüsse für die Feuerwehr) müssen nicht abgesperrt 
werden; es sind jedoch geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden zu treffen. 

3. Die vorstehenden Obliegenheiten gelten als vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
gemäß Artikel 3 ABS. Ihre Verletzung führt nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen zur Leistungsfreiheit des Versicherers. 

 

ARTIKEL 6 

OBLIEGENHEITEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS IM SCHADENFALL 
1. Schadenminderungspflicht 

Nach Möglichkeit ist bei einem unmittelbar drohenden oder eingetretenen Schaden 
- für die Erhaltung und Rettung der versicherten Sachen zu sorgen; 
- dazu Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhalten. 

2. Schadenmeldungspflicht 
Jeder Schaden ist unverzüglich dem Versicherer zu melden. 

3. Schadenaufklärungspflicht 
Dem Versicherer ist nach Möglichkeit jede Untersuchung über die Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungsleistung zu gestatten 

3.2. Bei der Schadenermittlung ist unterstützend mitzuwirken und auf Verlangen sind dem 
Versicherer entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür 
trägt der Versicherungsnehmer. 

3.3. Bei Gebäudeschäden ist dem Versicherer auf Verlangen ein beglaubigter 
Grundbuchauszug nach dem Stand vom Tag des Schadenereignisses vorzulegen. 
Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 

3.4. Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange der Schaden nicht 
ermittelt ist, ohne Zustimmung des Versicherers nicht verändert werden, es sei denn, 
dass eine solche Veränderung zum Zweck der Schadenminderung oder im 
öffentlichen Interesse notwendig ist. 

4. Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden Obliegenheiten, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 6 Versicherungsvertragsgesetz (Vers VG) - im Fall 
einer Verletzung der Schadenminderungspflicht nach Maßgabe des § 62 Vers VG – 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

ARTIKEL 7 

VERSICHERUNGSWERT 
1. Spezielle Bestimmungen zum Versicherungswert 
1.1. Der Versicherungswert von Gebäuden ist der Neuwert. 

Als Neuwert eines Gebäudes gelten die ortsüblichen Kosten seiner Neuherstellung 
einschließlich der Planungs- und Konstruktionskosten. 



1.2. Der Versicherungswert von Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen ist 
der Neuwert. Als Neuwert gelten die Kosten für die Wiederbeschaffung von neuen 
Sachen gleicher Art und Güte. 

1.3. Als Versicherungswert von Waren und Vorräten gelten die Kosten für die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung von Sachen gleicher Art und Güte. 
Ist bei Waren und Vorräten der erzielbare Verkaufspreis niedriger als die Kosten für 
die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, so gilt dieser als Versicherungswert. 

1.4. Als Versicherungswert gelten bei 
- Geld und Geldeswerten der Nennwert, 
- Sparbüchern ohne Losungswort der Betrag des Guthabens, 
- Sparbüchern mit Losungswort die Kosten des Kraftloserklärungsverfahrens 
- Wertpapieren mit amtlichem Kurs die jeweils letzte amtliche Notierung, 
- sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

1.5. Als Versicherungswert von Datenträgern mit den darauf befindlichen Programmen 
und Daten, Reproduktionshilfsmitteln, Urkunden, Mustern, Prototypen und 
dergleichen gelten die Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

1.6. Als Versicherungswert behördlich zugelassener Straßen-, Wasser- und Luftfahr-
zeuge gilt der Verkehrswert. Der Verkehrswert ist der erzielbare Verkaufspreis für die 
Sache. 

1.7. Als Versicherungswert sonstiger, in den Punkten 1.2. bis 1.6. nicht genannter 
beweglicher Sachen gilt der Verkehrswert. 

2. Allgemeine Bestimmungen zum Versicherungswert 
2.1. Unabhängig von den Bestimmungen der Punkte 1.1. bis 1.7. gilt als Versicherungs–

wert jedenfalls der Verkehrswert: 
2.1.1. bei Sachen von historischem oder künstlerischem Wert, bei denen die Alterung im 

allgemeinen zu keiner Entwertung führt; 
2.1.2. bei beweglichen Sachen, die gewerbsmäßig verliehen werden, z.B. Leihbücher, 

Leihvideobänder, Leihmaschinen und Leihgeräte; 
2.2. Bei der Ermittlung des Versicherungswertes wird ein persönlicher Liebhaberwert nicht 

berücksichtigt. 

ARTIKEL 8 

ENTSCHÄDIGUNG 
1. Für Gebäude, Gebrauchsgegenstände und Betriebseinrichtungen (Artikel 7, 

Punkte 1.1. und 1.2.); 
1.1. wird bei Zerstörung der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schaden-

ereignisses ersetzt; 
1.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses (Neuwertschaden), höchstens jedoch der Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

1.3. War der Zeitwert der vom Schaden betroffenen Sache unmittelbar vor Eintritt des 
Schadenereignisses kleiner als 40% des Neuwertes, wird höchstens der Zeitwert 
ersetzt. Der Zeitwert wird aus dem Neuwert durch Abzug eines dem Zustand der 
Sache, insbesondere ihres Alters und ihrer Abnützung entsprechenden Betrages 
ermittelt. 

1.4. War die vom Schaden betroffene Sache unmittelbar vor Eintritt des 
Schadenereignisses dauernd entwertet, wird höchstens der Verkehrswert ersetzt. Der 
Verkehrswert ist der erzielbare Verkaufspreis, wobei bei Gebäuden der Wert des 
Grundstückes außer Ansatz bleibt. Ein Gebäude ist insbesondere dann dauernd 
entwertet, wenn es zum Abbruch bestimmt oder allgemein oder für seinen 
Betriebszweck nicht mehr verwendbar ist. Gebrauchsgegenstände und 
Betriebseinrichtungen sind insbesondere dann dauernd entwertet, wenn sie dauernd 
aus dem Betrieb ausgeschieden oder allgemein oder für ihren Betriebszweck nicht 
mehr verwendbar sind. 

2. Für Waren und Vorräte (Artikel 7, Punkt 3.) 



2.1. wird bei Zerstörung der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schaden-
ereignisses ersetzt; 

2.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 
des Schadenereignisses, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

2.3. War der erzielbare Verkaufspreis abzüglich der ersparten Kosten unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses niedriger als die Kosten der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung, wird höchstens dieser niedrigere Wert ersetzt. 

3. Für Geld und Geldeswerte, Sparbücher und Wertpapiere (Artikel 7, Punkt 1.4.) 
werden die Kosten der Wiederbeschaffung, höchstens jedoch der Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

4. Für Datenträger und dergleichen (Artikel 7, Punkt 1.5.) werden die Kosten der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ersetzt, soweit die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung notwendig ist und innerhalb von zwei Jahren ab dem Eintritt 
des Schadenereignisses tatsächlich erfolgt; andernfalls wird nur der Materialwert 
ersetzt. 

5. Für Fahrzeuge und sonstige bewegliche Sachen (Artikel 7, Pkt. 1.6., 1.7. und 2.) 
5.1. wird bei Zerstörung der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schaden-
 ereignisses ersetzt; 
5.2. werden bei Beschädigung die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintrittes 

des Schadenereignisses, höchstens jedoch der Versicherungswert unmittelbar vor 
Eintritt des Schadenereignisses, ersetzt. 

6. Für versicherte Kosten (Artikel 3, Punkt 2.) werden die tatsächlich anfallenden Kosten 
ersetzt 

7. Allgemeine Bestimmungen zur Entschädigung 
7.1. Wird durch die Reparatur einer Sache ihr Versicherungswert gegenüber ihrem 

Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses erhöht, werden die 
Reparaturkosten um den Betrag der Werterhöhung gekürzt. 

7.2. Der Wert verbliebener Reste wird jedenfalls angerechnet; behördliche 
Beschränkungen der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung werden bei der 
Bewertung der Reste nicht berücksichtigt. 

7.3. Bei zusammengehörigen Einzelsachen wird die allfällige Entwertung, welche die 
unbeschädigt gebliebenen Einzelsachen durch die Beschädigung oder Zerstörung der 
anderen erleiden, nicht berücksichtigt. 

8. Besondere Bestimmungen zur Entschädigung 
8.1. Bei Tapeten, Malereien sowie bei Wand- und Bodenbelägen aus textilen Materialien 

der Kunststoff wird höchstens der Zeitwert ersetzt. 
8.2. Bei der Behebung eines Bruchschadens an wasserführenden Rohrleitungen (Artikel 

1, Punkt 2.2.) werden die Kosten für den Austausch eines höchstens 2m langen 
Rohrstückes einschließlich der dafür notwendigen Nebenarbeiten ersetzt. Wird 
dieses Ausmaß überschritten, werden die Kosten (einschließlich der Kosten für 
Nebenarbeiten) verhältnismäßig gekürzt. 
 

ARTIKEL 9 

UNTERVERSICHERUNG; BRUCHTEILVERSICHERUNG 
1. Gemäß Artikel 8 ermittelte Entschädigungen werden bei Vorliegen einer Unterver-

sicherung nach den Bestimmungen der ABS gekürzt; dies gilt nicht, wenn 
Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart ist. 

2. Wird als Versicherungssumme nur ein Bruchteil der in der Polizze angeführten 
Vollwertsumme vereinbart (Bruchteilversicherung), gilt: 

2.1. die Bruchteilversicherungssumme ist die Grenze der Entschädigung; 
2.2. als Versicherungssumme im Sinne des Artikel 10 Absatz (2) ABS gilt die der 

Bruchteilversicherungssumme zugrundeliegende Vollwertsumme 
 



ARTIKEL 10 

ZAHLUNG DER ENTSCHÄDIGUNG; WIEDERHERSTELLUNG, 
WIEDERBESCHAFFUNG 

1. Der Versicherungsnehmer hat vorerst nur Anspruch: 
1.1. Bei Gebäuden 
1.1.1. bei Zerstörung auf Ersatz des Zeitwertes, höchstens jedoch des Verkehrswertes;  
1.1.2. bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens, höchstens jedoch des Verkehrs-

wertschadens. 
1.2. Bei Gebrauchsgegenständen und Betriebseinrichtungen 
1.2.1. bei Zerstörung auf Ersatz des Zeitwertes; 
1.2.2. bei Beschädigung auf Ersatz des Zeitwertschadens. 
1.3. Der Zeitwertschaden verhält sich zum Neuwertschaden wie der Zeitwert zum 

Neuwert. 
Der Verkehrswertschaden verhält sich zum Neuwertschaden wie der Verkehrswert 
zum Neuwert. 

2. Den Anspruch auf den die Zahlung gemäß Punkt 1. übersteigenden Teil der 
Entschädigung erwirbt der Versicherungsnehmer erst dann und nur insoweit, als 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

2.1. es ist gesichert, dass die Entschädigung zur Gänze zur Wiederherstellung bzw. 
Wiederbeschaffung verwendet wird. 
Sachen, die vor dem Eintritt des Schadenereignisses bereits hergestellt, angeschafft 
oder bestellt waren, oder sich in Herstellung befanden, gelten nicht als 
wiederhergestellt bzw. wiederbeschafft; 

2.2. die Wiederherstellung eines Gebäudes erfolgt an der bisherigen Stelle. Ist die 
Wiederherstellung an dieser Stelle behördlich verboten, so genügt die Wieder-
herstellung an anderer Stelle innerhalb Österreichs; 

2.3. die wiederhergestellten bzw. wiederbeschafften Sachen dienen dem gleichen 
Betriebs- bzw. Verwendungszweck; 

2.4. die Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung erfolgt innerhalb von drei Jahren ab 
dem Eintritt des Schadenereignisses 
 

ARTIKEL 11 

SACHVERSTÄNDIGENVERFAHREN 
Für das Sachverständigenverfahren wird ergänzend zu den Bestimmungen der ABS 
vereinbart: 
1. Die Feststellung der beiden Sachverständigen muss auch den Versicherungswert der 

vom Schaden betroffenen Sachen unmittelbar vor Eintritt des Schadenereignisses 
sowie den Wert der Reste enthalten. 

2. Auf Verlangen eines Vertragspartners muss auch eine Feststellung des 
Versicherungswertes der versicherten, vom Schaden nicht betroffenen Sachen 
erfolgen. 
 

ARTIKEL 12 

REGRESS; VERSICHERUNGSSUMME NACH DEM SCHADENFALL 
1. Soweit der Versicherer dem Versicherungsnehmer oder Versicherten den Schaden 

ersetzt, gehen allfällige Schadenersatzansprüche des Versicherungsnehmers oder 
Versicherten gegen Dritte auf den Versicherer über. 

2. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Versicherungssumme nicht dadurch 
vermindert, dass eine Entschädigung gezahlt wurde. 

 


